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AGB 
Diese AGB gelten für alle kostenpflichtige Angebote der WSKVW 

(Tastaturschreibkurs, QV-Vorbereitungskurse, Vorkurs BM2, ausserkantonale BM2, ECDL Prüfungen, …) 

  

Anmeldung 

Anmeldungen erfolgen online über das offizielle Anmeldeformular auf www.wskvw.ch. Mündliche Anmeldun-

gen können in keinem Fall angenommen werden. Die Teilnehmerzahl pro Angebot ist begrenzt. Die Anmel-

dungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.  

 

Kosten und Zahlungsfristen 

Die Rechnung für das gebuchte Angebot erhalten Sie vor dessen Beginn. Für die Einzahlung benutzen Sie 

bitte den offiziellen Einzahlungsschein. Die Kosten für das Angebot sind grundsätzlich vor Beginn fällig, spä-

testens jedoch innerhalb der angegebenen Zahlungsfrist. Es gilt eine Zahlungsfrist von 30 Tagen. Für Raten-

zahlungsmöglichkeiten wenden Sie sich bitte an das Sekretariat Grundbildung. 

 

Lehrmittel 

Sollten zusätzliche Kosten für Lehrmittel anfallen, die Sie über uns beziehen, werden diese auf der Rechnung 

separat ausgewiesen.  

 

Prüfungsgebühren 

Sollten Kosten für Prüfungsgebühren anfallen, werden diese auf der Rechnung separat ausgewiesen. Wieder-

holungen von Prüfungen sind in jedem Fall kostenpflichtig. Prüfungsgebühren sind vor dem angekündigten 

Prüfungstermin zur Zahlung fällig, spätestens jedoch innerhalb der angegebenen Zahlungsfrist.  

 

Abmeldung und Rücktritt 

Abmeldungen/Rücktritte von einem Angebot sind dem Sekretariat Grundbildung schriftlich mitzuteilen. Es gilt 

dabei folgende Regelung: Abmeldungen, die mindestens eine Woche vor Beginn des Angebots bei uns ein-

treffen, sind kostenlos. Bei Abmeldungen, die weniger als eine Woche vor Beginn oder nach Beginn des An-

gebots bei uns eintreffen, sind die gesamten Kosten geschuldet. Nichteinzahlung der Kosten für das Angebot 

gilt nicht als Abmeldung.  

 

Schlussbestimmungen 

Es sind die AGB in der jeweils gültigen Fassung anwendbar. Es gilt schweizerisches Recht. Gerichtsstand ist 

Winterthur.  

 

 

Winterthur, 19. April 2021 


